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Die vorstehenden Bebauungspläne und die Begründun-
gen und die zusammenfassende Erklärung liegen gemäß 
§ 10 Abs. 3 BauGB in der Bauverwaltung Hannover, Ru-
dolf-Hillebrecht-Platz 1, in den genannten Diensträumen 
aus und können dort während der Dienststunden von je-
dermann eingesehen werden; jeder kann über die Inhalte 
Auskunft verlangen.
Mit dieser Bekanntmachung treten die o. g. Bebauungs-
pläne gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 

Es wird darauf hingewiesen, dass 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 – 3 BauGB beacht-

liche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennut-
zungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorganges 

unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb von einem 
Jahr seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber 
der Landeshauptstadt Hannover unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind. Bei Bebauungsplänen der Innenentwicklung 
gilt der vorstehende Satz entsprechend, wenn Fehler nach 
§ 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich sind.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Sätze 1 und 2 des 
BauGB über die Geltendmachung von Planungsent-
schädigungsansprüchen durch Antrag an den Entschä-
digungspflichtigen im Falle der in den §§ 39-42 BauGB 
bezeichneten Vermögensnachteile und auf das nach § 44 
Abs. 4 BauGB mögliche Erlöschen der Ansprüche, wenn 
der Antrag nicht innerhalb der Frist von drei Jahren ge-
stellt ist, wird hingewiesen. 
Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht 
und zugänglich unter 
http://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hanno-
ver/Verwaltungen-Kommunen/Bekanntmachungen-
Ausschreibungen/Gemeinsames-Amtsblatt

Hannover, den 30.05.2017

Der Oberbürgermeister
In Vertretung

Tegtmeyer-Dette
Erste Stadträtin

A) SATZUNGEN,  VERORDNUNGEN  UND 
 BEKANNTMACHUNGEN 
 DER  REGION  HANNOVER  UND  DER
 LANDESHAUPTSTADT  HANNOVER

 Region Hannover

 – – –

 Landeshauptstadt Hannover

 Bebauungspläne

Der Rat der Landeshauptstadt Hannover hat gemäß § 10 
Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Neufassung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414) und den zuletzt 
ergangenen Änderungen die nachstehenden Bebauungs-
pläne als Satzung beschlossen.

 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 1778 

 Arbeitstitel: Bothfelder Kirchweg

Geltungsbereich:
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 1778 liegt 
östlich des Schulzentrums IGS Bothfeld am Bothfelder 
Kirchweg.
Er umfasst mit einer Gesamtfläche von ca. 9.460 m² die 
Grundstücke südlich des Bothfelder Kirchweges bis zur 
Straße Reßmeyerhof mit den Flächen des Vorhaben- und 
Erschließungsplanes (VEP) in einer Größe von ca. 7.925 
m² bestehend aus der Verkehrsfläche Bothfelder Kirchweg 
(Flurstück 35/8 – teilweise) und dem Bothfelder Kirchweg 
Nr. 6 (Flurstück 32/2) sowie Teilflächen der Flurstücke 
40/5 und 26/2 und den einbezogenen Flächen in einer 
Größe von ca. 1.535 m² bestehend aus den angrenzenden 
Flurstücken 32/2 und 40/5 (beide teilweise) im Westen so-
wie dem Flurstück 26/2 (teilweise) im Süden.
Alle Grundstücke befinden sich in der Gemarkung Both-
feld, Flur 29.

Satzungsbeschluss am 18.05.2017

Auslage in Zimmer 133, Tel. 168-40219

 Bebauungsplan Nr. 1821 
 Bebauungsplan der Innenentwicklung

 Arbeitstitel: Constantinstraße

Geltungsbereich:
Der räumliche Geltungsbereich des Plangebietes erstreckt 
sich im Wesentlichen auf das ca. 2,6 ha große Areal des 
ehemaligen VHV Standortes an der Constantinstraße 40 
(Gemarkung Klein-Buchholz, Flur 14, Flurstück 7/13).
Im Norden wird das Plangebiet begrenzt von der Gorch-
Fock-Straße (ausschließlich), im Osten von der Gerrit-
Engelke-Straße (einschließlich), im Süden von der Con-
stantinstraße (einschließlich) und im Westen von der 
Hebbelstraße (einschließlich).

Satzungsbeschluss am 18.05.2017

Auslage in Zimmer 508, Tel. 168-48842
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 Veränderungssperre

 Satzung über die Veränderungssperre Nr. 96 für den 
Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 23, 3. Än-
derung - Rosenstraße -

Aufgrund der §§ 14 und 16 des Baugesetzbuches (BauGB) 
vom 08. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2253) in der Neufas-
sung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414) und § 10 
Abs. 1 und § 58 Abs. 2 des Niedersächsischen Kommunal-
verfassungsgesetzes (NKomVG) – Art. 1 des Gesetzes zur 
Zusammenfassung und Modernisierung des niedersäch-
sischen Kommunalverfassungsrechtes vom 17. Dezember 
2010 (Nds. GVBl. S. 576 vom 23. Dezember 2010)-, jeweils 
in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Landes-
hauptstadt Hannover am 18.05.2017 folgende Satzung 
beschlossen:

§ 1

Für den Geltungsbereich des künftigen Bebauungsplans 
Nr. 23, 3. Änderung – Rosenstraße – wird eine Verän-
derungssperre beschlossen. Der Geltungsbereich wird 
begrenzt durch die Kurt-Schumacher-Straße, den Ernst-
August-Platz, die Schillerstraße und die Andreaestraße,  
- Anlage -.

§ 2
 
Im räumlichen Geltungsbereich der Veränderungssperre 
dürfen
1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchge-

führt oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden,
2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Verände-

rungen von Grundstücken und baulichen Anlagen, 
deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustim-
mungs- oder anzeigepflichtig sind, 

nicht vorgenommen werden.

§ 3

Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
den Bestimmungen des § 2 dieser Satzung zuwiderhan-
delt. Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 10 Abs. 5 
NKomVG mit einer Geldbuße bis zu 5.000,-- € geahndet 
werden.

§ 4

Wenn überwiegend öffentliche Belange nicht entgegen-
stehen, kann von der Veränderungssperre eine Ausnahme 
zugelassen werden.

§ 5

Vorhaben, die vor Inkrafttreten dieser Veränderungssper-
re baurechtlich genehmigt worden sind, Vorhaben, von 
denen die Landeshauptstadt Hannover nach Maßgabe des 
Bauordnungsrechts Kenntnis erlangt hat und mit deren 
Ausführung vor dem Inkrafttreten der Veränderungssper-
re hätte begonnen werden dürfen, Unterhaltungsarbeiten 
und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung, 
werden von der Veränderungssperre nicht berührt.

§ 6

Die Satzung tritt mit dem Tag der Verkündung im Ge-
meinsamen Amtsblatt für die Region Hannover und die 
Landeshauptstadt Hannover in Kraft. Die Veränderungs-
sperre tritt, soweit sie nicht gemäß § 17 Abs. 1 und 2 
BauGB verlängert wird, nach Ablauf von zwei Jahren, auf 
jeden Fall mit Eintritt der Rechtsverbindlichkeit des Be-
bauungsplans Nr. 23, 3. Änderung außer Kraft.

Hannover, 19.05.17

Schostok
Oberbürgermeister

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 18 Abs. 2 BauGB 
Entschädigung verlangt werden kann, wenn die in § 18 
Abs. 1 Satz 1 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile 
eingetreten sind. § 18 Abs. 1 Satz 1 BauGB lautet: „Dauert 
die Veränderungssperre länger als 4 Jahre über den Zeit-
punkt ihres Beginns oder der ersten Zurückstellung eines 
Baugesuchs nach § 15 Abs. 1 hinaus, ist den Betroffenen 
für dadurch entstandene Vermögensnachteile eine ange-
messene Entschädigung in Geld zu leisten“. Die Fälligkeit 
des Anspruches kann dadurch herbeigeführt werden, dass 
die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Ent-
schädigungspflichtigen (Landeshauptstadt Hannover) be-
antragt wird.
Ein Entschädigungsanspruch erlischt gem. § 44 Abs. 4 
BauGB, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf 
des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile ein-
getreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt 
wird. § 44 Abs. 4 BauGB findet mit der Maßgabe Anwen-
dung, dass bei einer Veränderungssperre, die die Sicherung 
einer Festsetzung nach § 40 Abs. 1 oder § 41 Abs. 1 BauGB 
zum Gegenstand hat, die Erlöschungsfrist frühestens ab 
Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplanes beginnt.
Es wird weiterhin darauf hingewiesen, dass 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 – 3 BauGB beacht-

liche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften und

2. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorganges

unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb von einem 
Jahr seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber 
der Landeshauptstadt Hannover unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind. 
Hiermit wird die Veränderungssperre Nr. 96 gemäß § 16 
Abs. 2 BauGB bekannt gemacht.
Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht 
und zugänglich unter 
http://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hanno-
ver/Verwaltungen-Kommunen/Bekanntmachungen-
Ausschreibungen/Gemeinsames-Amtsblatt

Hannover, den 30.05.2017

Der Oberbürgermeister
In Vertretung

Tegtmeyer-Dette
Erste Stadträtin
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B)  SATZUNGEN  UND  BEKANNTMACHUNGEN 
DER  STÄDTE  UND  GEMEINDEN

 1. Stadt Hemmingen

 Vereinbarung zur Übertragung der Aufgabe der  
Erstellung einer Bevölkerungsstatistik gemäß § 1 
Abs. 4 Niedersächsisches Statistikgesetz (NStatG)

zwischen

der Region Hannover,
vertreten durch den Regionspräsidenten 
Hildesheimer Str. 20
30169 Hannover

im folgenden: Region

und

der Stadt Hemmingen,
vertreten durch den Bürgermeister 
Rathausplatz 1
30966 Hemmingen

im folgenden: Stadt Hemmingen

Auf der Grundlage des § 58 Abs. 1 Nr. 17 des Niedersächsi-
schen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) i. V. m. § 
1 Abs. 4 des Niedersächsischen Statistikgesetzes (NStatG) 
treffen die Vertragsparteien folgende Vereinbarung.

§ 1 
Zweck der Vereinbarung

Die Stadt Hemmingen überträgt nach § 1 Abs. 4 NStatG 
der Region die Aufgaben zur Durchführung der Bevölke-
rungsstatistik. Die Region führt regelmäßig für die Stadt 
Hemmingen eine kleinräumige Bevölkerungsstatistik als 
Kommunalstatistik durch.

§ 2 
Einzeldaten

(1) Die Region erhebt die für den Zweck erforderlichen 
Einzeldaten nach Maßgabe  einer von ihr gemäß § 1 
Absatz 4 Satz 3 NStatG zu erlassenden Satzung.

(2) Die in der Satzung genannten Einzeldaten stellt die 
Stadt Hemmingen der Region vollständig zur Verfü-
gung.

(3) Die Region verarbeitet die Einzeldaten nach Maßga-
be der Satzung und trägt Gewähr für die Einhaltung 
des Datenschutzes und des Statistikgeheimnisses.

§ 3 
Kosten

Die Region trägt die Kosten der ihr übertragenen Aufga-
ben.
 

§ 4 
Dauer der Vereinbarung, Änderungen und Kündigung

(1) Die Vereinbarung gilt auf unbestimmte Zeit.
(2) Änderungen dieser Vereinbarung bedürfen der 

Schriftform. Sollten sich in dieser Vereinbarung 
nicht berücksichtigte Tatbestände als regulierungs-
bedürftig erweisen, verpflichten sich die Vereinba-
rungspartner, eine Regelung zu treffen, die dem Sinn 
und den Grundsätzen der Vereinbarung entspricht. 
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser 

Vereinbarung lässt die Wirksamkeit der übrigen Be-
stimmungen, die nicht untrennbar mit der nichtigen 
Bestimmung verbunden sind, unberührt. Die Verein-
barungspartner verpflichten sich, in diesem Fall eine 
Neuregelung zu vereinbaren, die dem Vereinbarungs-
zweck entspricht.

(3) Sie kann mit einer Frist von einem Jahr jeweils zum 
31.12. eines Jahres gekündigt werden.

§ 5 
Inkrafttreten

Diese Vereinbarung tritt am Tag nach der öffentlichen 
Bekanntmachung der Region im gemeinsamen Amtsblatt 
für die Region Hannover und die Landeshauptstadt Han-
nover und der öffentlichen Bekanntmachung der Stadt 
Hemmingen nach den für die Bekanntmachung von Sat-
zungen der Stadt Hemmingen geltenden Vorschriften in 
Kraft. Mit Inkrafttreten dieser Vereinbarung wird die Be-
teiligung der Stadt Hemmingen an der Vereinbarung über 
die Übertragung von Aufgaben der Bevölkerungsstatistik 
vom 24.12.1996 gegenstandslos.

Hannover,  Hemmingen,
den 17.05.2017 den 28.04.2017

Hauke Jagau Claus-Dieter Schacht-Gaida
Regionspräsident Bürgermeister

 2. Stadt Seelze

 Vereinbarung zur Übertragung der Aufgabe der  
Erstellung einer Bevölkerungsstatistik gemäß § 1 
Abs. 4 Niedersächsisches Statistikgesetz (NStatG) 

zwischen

der Region Hannover,
vertreten durch den Regionspräsidenten
Hildesheimer Str. 20
30169 Hannover

im folgenden: Region 

und

der Stadt Seelze,
vertreten durch den Bürgermeister
Rathausplatz 1
30926 Seelze

im folgenden: Stadt Seelze

Auf der Grundlage des § 58 Abs. 1 Nr. 17 des Niedersächsi-
schen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) i. V. m. § 
1 Abs. 4 des Niedersächsischen Statistikgesetzes (NStatG) 
treffen die Vertragsparteien folgende Vereinbarung.

§ 1 
Zweck der Vereinbarung

Die Stadt Seelze überträgt nach § 1 Abs. 4 NStatG der Re-
gion die Aufgaben zur Durchführung der Bevölkerungs-
statistik. Die Region führt regelmäßig für die Stadt Seelze 
eine kleinräumige Bevölkerungsstatistik als Kommunal-
statistik durch.
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§ 2 
Einzeldaten

(1) Die Region erhebt die für den Zweck erforderlichen 
Einzeldaten nach Maßgabe einer von ihr gemäß § 1 
Absatz 4 Satz 3 NStatG zu erlassenden Satzung.

(2) Die in der Satzung genannten Einzeldaten stellt die 
Stadt Seelze der Region vollständig zur Verfügung.

(3) Die Region verarbeitet die Einzeldaten nach Maßga-
be der Satzung und trägt Gewähr für die Einhaltung 
des Datenschutzes und des Statistikgeheimnisses.

§ 3 
Kosten

Die Region trägt die Kosten der ihr übertragenen Aufga-
ben.

§ 4 
Dauer der Vereinbarung, Änderungen und Kündigung

(1) Die Vereinbarung gilt auf unbestimmte Zeit.
(2) Änderungen dieser Vereinbarung bedürfen der 

Schriftform. Sollten sich in dieser Vereinbarung 
nicht berücksichtigte Tatbestände als regulierungs-
bedürftig erweisen, verpflichten sich die Vereinba-
rungspartner, eine Regelung zu treffen, die dem Sinn 
und den Grundsätzen der Vereinbarung entspricht. 
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser 
Vereinbarung lässt die Wirksamkeit der übrigen Be-
stimmungen, die nicht untrennbar mit der nichtigen 
Bestimmung verbunden sind, unberührt. Die Verein-
barungspartner verpflichten sich, in diesem Fall eine 
Neuregelung zu vereinbaren, die dem Vereinbarungs-
zweck entspricht.

(3) Sie kann mit einer Frist von einem Jahr jeweils zum 
31.12. eines Jahres gekündigt werden.

§ 5
Inkrafttreten

Diese Vereinbarung tritt am Tag nach der öffentlichen 
Bekanntmachung der Region im gemeinsamen Amtsblatt 
für die Region Hannover und die Landeshauptstadt Han-
nover und der öffentlichen Bekanntmachung der Stadt 
Seelze nach den für die Bekanntmachung von Satzungen 
der Stadt Seelze geltenden Vorschriften in Kraft. Mit In-
krafttreten dieser Vereinbarung wird die Beteiligung der 
Stadt Seelze an der Vereinbarung über die Übertragung 
von Aufgaben der Bevölkerungsstatistik vom 24.12.1996 
gegenstandslos.

Hannover, den 17.05.2017 Seelze, den 16.01.2017

Hauke Jagau  Detlef Schallhorn
Regionspräsident Bürgermeister 
 

 3. Stadt Sehnde

 Satzung über die Erhebung von Gebühren sowie die 
Zahlung von Entgeltleistungen  in der Tagespflege 
in der Stadt Sehnde

Aufgrund der §§ 6, 8, 40 und 83 der Nds. Gemeindeord-
nung (NGO) und der §§ 2 und 5 des Nds. Kommunal-
abgabengesetzes (NKAG) und der §§ 22 bis 24 und 90 
Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) in der jeweils geltenden 
Fassung hat der Rat der Stadt Sehnde in seiner Sitzung  am 
18.05.2017 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Gebührenpflicht

1. Die Betreuung von Kindern in der durch die Stadt  
Sehnde vermittelten Kindertagespflege gem. § 23 
SGB VIII ist gebührenpflichtig. Die Gebührenpflicht  
entsteht mit dem Tag der Aufnahme in die Kinderta-
gespflege.

2. Für die Betreuung der Kinder wird eine Benutzungs-
gebühr erhoben. Die Gebühr richtet sich nach dem 
als Anlage beifügten Gebührentarif, der Bestandteil 
der Satzung ist. Die Gebühr ist auch dann in voller 
Höhe zu zahlen, wenn das Kind der Betreuung fern-
bleibt.

§ 2
Gebührenschuldner

Gebührenschuldner sind die Personensorgeberechtigten 
des Kindes oder derjenige, der die Betreuung veranlasst 
hat. Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamt-
schuldner.

§ 3
Erhebungszeitraum und Fälligkeit der Gebühren

1. Für die Betreuung der Kinder in der Kindertages-
pflege wird eine monatliche Gebühr erhoben. Die 
Gebühr ist bis zum 5. jeden Monats im Voraus fällig. 
Bei Beginn oder Ende des Betreuungsverhältnisses 
erfolgt eine auf den Tag genaue Abrechnung.

2. Die Gebühren werden durch Gebührenbescheid fest-
gesetzt, der Bescheid ist dem Zahlungspflichtigen 
zuzustellen. Rechtskräftig festgesetzte Gebühren kön-
nen im Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben 
werden.

3. Die Stadt Sehnde kann den Tagespflegeplatz fristlos 
kündigen und das Kind vom Besuch der Tagespflege-
stelle ausschließen, wenn der /die Gebührenschuld-
ner/in sich mit zwei Monatsgebühren im Rückstand 
befindet und trotz Mahnung der Zahlungspflicht 
nicht nachkommt oder die im Vertrag enthaltenen 
Grundsätze, Bestimmungen und Regelungen wieder-
holt nicht beachtet hat.

4. Bei Krankheit und Urlaub der Tagespflegeperson ist 
die Gebühr in voller Höhe weiter zu zahlen, wenn die 
Stadt Sehnde bzw. die Großtagespflegestelle für diese 
Zeit eine Vertretung stellt. Wird die Vertretung nicht 
in Anspruch genommen, kann die Gebühr auf An-
trag um 50% ermäßigt werden.

5. Nimmt die Tagespflegeperson an einem von der Stadt 
Sehnde organisierten Studientag teil, besteht an die-
sem Tag kein Anspruch auf Betreuung. Wenn am 
Studientag keine Vertretung gestellt wird, wird die 
Gebühr für diesen Tag automatisch im Nachhinein 
erstattet.
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§ 4
Ermäßigung und Gebührenfreistellung für eine 

Betreuung in der Kindertagespflege

1. Auf Antrag wird der/die Gebührenschuldner/in im 
Rahmen der wirtschaftlichen Jugendhilfe gemäß § 90 
Abs. 3,4 SGB VIII ganz oder teilweise von der Zah-
lungspflicht freigestellt. Der geförderte Personenkreis 
umfasst:

 a) Kinder, die selbst oder deren Eltern Arbeitslosen-
geld II bzw. Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 
SGB II oder XII beziehen.

 b) Kinder von Eltern, deren Einkommen die gem.  
§§ 82 bis 85 SGB XII zu errechnende Grenze nicht 
übersteigt.

 Teilweise von den Gebühren freizustellen sind Kinder, 
die selbst oder deren Eltern unter Berücksichtigung 
des Einkommenseinsatzes über der Einkommens-
grenze gem. 87 SGB XII, mit ihrem Einkommen die 
gem. §§ 82 bis 85 SGB XII zu errechnende Einkom-
mensgrenze übersteigen.

2. Die Zuschussregelung für den Personenkreis, deren 
Einkommen die maßgebliche Einkommensgrenze 
geringfügig überschreitet, wird von der Stadt Sehnde 
durch eigene Förderrichtlinien ergänzt.

3. Bleibt ein Kind der Betreuung über einen zusammen-
hängenden Zeitraum von mehr als drei Wochen fern 
(wegen Krankheit oder aus sonstigen gewichtigen 
Gründen), wird die Gebühr auf Antrag um 50% er-
mäßigt.

4. Werden aus einer Familie mehrere Kinder gleichzei-
tig in Kindertagespflege bzw. in einer Kindertagesein-
richtung in der Stadt Sehnde betreut, wird auf Antrag 
für das zweite Kind die zu zahlende Gebühr um 50 % 
ermäßigt, für jedes weitere Kind entfällt die Gebühr. 
Die Geschwisterermäßigung findet im Zusammen-
hang mit dem beitragsfreien Jahr vor der Einschu-
lung keine Anwendung. Wird das freigestellte Kind 
jedoch ergänzend in Tagespflege betreut, findet die 
Geschwisterermäßigung Anwendung.

§ 5
Voraussetzungen für die Entgeltleistung an 

Tagespflegepersonen

1. Eine Entgeltleistung an Tagespflegepersonen wird 
gem. § 23 SGB VIII geleistet, wenn das betreute Kind 
gem. § 24 Abs. 3 SGB VIII vermittelt wurde und die 
Tagespflegeperson eine gültige Tagespflegeerlaubnis 
nachweist.

2. Als qualifiziert gilt, wer i.S.d. § 23 SGB VIII einen 
Nachweis von z.Zt. mindestens 160 einschlägigen 
Fortbildungsstunden erbringt oder eine einschlägige 
Ausbildung hat.

3. Die Tagespflegeperson ist verpflichtet, pro Kita-Jahr 
(01.08. eines Jahres bis 31.07. des Folgejahres) die 
Teilnahme an 24 Unterrichtsstunden Fortbildung 
sowie an vier Zeitstunden Fachberatung nachzuwei-
sen. Der Nachweis erfolgt über den Qualitätspass der 
Stadt Sehnde.

 Die Stadt Sehnde organisiert ein- bis zweimal im Jahr 
einen ganztägigen Studientag für alle Tagespflegeper-
sonen. Die Teilnahme ist freiwillig und wird auf die 
zu leistenden Fortbildungsstunden angerechnet. Bei 
Nachweis der Teilnahme wird das laufende Entgelt 
für diesen Tag weitergezahlt, obwohl keine Kinderta-
gespflege-Betreuung geleistet wird.

§ 6
Art und Umfang der Entgeltleistung

1. Die Höhe der Entgeltleistung wird unter Zugrundele-
gung einer durchschnittlichen Betreuungsdauer von 
252 Arbeitstagen pro Jahr bzw. 5 Tagen pro Woche 
oder 21 Tagen pro Monat bemessen.

 a) Die Höhe der Entgeltleistung wird pro Kind und 
Betreuungsumfang gemäß der als Anlage beige-
fügten Entgelttabelle berechnet, die Bestandteil 
der Satzung ist.

 b) Jede Tagespflegeperson hat zunächst Anspruch auf 
ein Grundentgelt entsprechend ihrer Qualifikati-
on in Höhe der als Anlage beigefügten Entgeltta-
belle. Zusätzlich wird für das laufende Kita-Jahr 
ein erhöhtes Entgelt gemäß Tabelle (Anhang) ge-
zahlt, wenn für das jeweils abgelaufene Kita-Jahr 
die Teilnahme an den o.g. verpflichtenden Fortbil-
dungs- und Fachberatungsstunden über den Qua-
litätspass der Stadt Sehnde nachgewiesen wurde.

 c) Bei einer Betreuung im Haushalt der Sorge/Erzie-
hungsberechtigten wird der Entgeltanteil für die 
materiellen Aufwendungen um 20 % abgesenkt.

 d) Bei Krankheit oder Urlaub der Tagespflegeperson 
wird das Entgelt für insgesamt  bis zu 6 Wochen 
im Jahr weiter gezahlt. Die Tagespflegeperson ist 
verpflichtet, der Stadt Sehnde Ausfallzeiten für 
Krankheit oder Urlaub unverzüglich mitzuteilen.

 e) Wird die Gebühr für die Personensorgeberechtig-
ten nach § 5 Abs.3 der Satzung um 50% ermäßigt, 
erhält auch die Tagespflegeperson ein um 50% er-
mäßigtes Entgelt.

2. Die Entgeltleistung wird monatlich geleistet. Die 
Zahlung erfolgt spätestens zum 03. des Folgemonats. 
Bei Beginn oder Ende eines Betreuungsverhältnisses 
erfolgt eine taggenaue Abrechnung.

3. Die Stadt Sehnde erstattet auf Antrag und Nachweis 
der Tagespflegepersonen den Beitrag zur gesetzlichen 
Unfallversicherung sowie die hälftigen Beiträge zu 
einer angemessenen Kranken-, Pflege- und Renten-
versicherung nach  den Bestimmungen des § 23 SGB 
VIII, sofern nicht von anderer Stelle dieser Zuschuss 
bereits geleistet wurde.

 Dieser Zuschuss wird unabhängig von der Anzahl der 
Betreuungsverhältnisse an die Tagespflegeperson ge-
leistet, jedoch nur dann, wenn in dem entsprechen-
den Monat mindestens ein Kind betreut wurde.

 Der Zuschuss zur Kranken-, Pflege- und Rentenver-
sicherung wird monatlich zusammen mit der Ent-
geltzahlung geleistet. Die Erstattung des Beitrages zur 
gesetzlichen Unfallversicherung erfolgt jährlich nach 
Rechnungsstellung für das vorangegangene Haus-
haltsjahr.

4. Für Kinder mit besonderem Förderungsbedarf (aner-
kannt nach SGB XII) kann die Tagespflegeperson ein 
Entgelt bis zur Höhe des doppelten  Erziehungsent-
geltes erhalten.
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§ 7
Inkrafttreten

1. Diese Satzung tritt am 01.08.2017 in Kraft.
2. Gleichzeitig wird die „Satzung über die Erhebung 

von Gebühren sowie die Zahlung von Aufwandsent-
schädigungen in der Tagespflege in der Stadt Sehnde“ 
vom 04.06.2015 außer Kraft gesetzt.

Sehnde, den 18.05.2017

Stadt Sehnde
L.S.  Der Bürgermeister

Lehrke

Anlage zur „Satzung über die Erhebung von Gebühren so-
wie die Zahlung von Entgeltleistungen in der Tagespflege 
in der Stadt Sehnde“.

Gebührentarif
Gem. § 2 der Satzung werden von den Sorge/Erziehungs-
berechtigten folgende Gebühren pro Kind und Monat bei 
einer regelmäßigen durchschnittlichen Betreuungszeit pro 
Tag (gemessen an 252 Arbeitstagen pro Jahr, 21 Tagen pro 
Monat) erhoben. Findet die Betreuung nur an einzelnen 
Tagen pro Woche statt oder variiert die Betreuungszeit, 
so wird eine durchschnittliche Betreuungszeit pro Tag auf 
Grundlage einer 5 Tage-Woche errechnet.
Bei der als maßgeblich errechneten durchschnittlichen 
Betreuungszeit wird die angefangene halbe Stunde auf 
eine volle halbe Stunde auf- oder abgerundet.

Betreuungszeit/ Gebühr Gebühr
Stunden ab 01.07.2017 ab 01.07.2018

0,5 19,50 € 20,50 €
1,0 39,00 € 41,00 €
1,5 58,50 € 61,50 €
2,0 78,00 € 82,00 €
2,5 97,50 € 102,50 €
3,0 117,00 € 123,00 €
3,5 136,50 € 143,50 €
4,0 156,00 € 164,00 €
4,5 175,50 € 184,50 €
5,0 195,00 € 205,00 €
5,5 214,50 € 225,50 €
6,0 234,00 € 246,00 €
6,5 253,50 € 266,50 €
7,0 269,50 € 269,50 €
7,5 288,75 € 288,75 €
8,0 308,00 € 308,00 €
8,5 327,25 € 327,25 €
9,0 346,50 € 346,50 €
9,5 365,75 € 365,75 €
10,0 385,00 € 385,00 €

Entgelttabelle
Gemäß § 7 der Satzung wird an die Tagespflegeperson 
folgende Entgeltleistung pro Kind und Monat bei einer 
regelmäßigen durchschnittlichen Betreuungszeit pro Tag 
(gemessen an 252 Arbeitstagen pro Jahr, 21 Tagen pro Mo-
nat) gezahlt. Findet die Betreuung nur an einzelnen Tagen 
pro Woche statt oder variiert die Betreuungszeit, so wird 
eine durchschnittliche Betreuungszeit pro Tag auf Grund-
lage einer 5 Tage-Woche errechnet.
Bei der als maßgeblich errechneten durchschnittlichen 
Betreuungszeit wird die angefangene halbe Stunde auf 
eine volle halbe Stunde auf- oder abgerundet.

Betreu- Grund- Mit Grund- Mit
ungszeit in  entgelt Nachweis entgelt Nachweis
Stunden Erzieherin Fortbil- 160 Std. Fortbil
  dungen  dungen

10 882,00 € 945,00 € 840,00 € 892,50 €
9,5 837,90 € 897,75 € 798,00 € 847,88 €
9,0 793,80 € 850,50 € 756,00 € 803,25 €
8,5 749,70 € 803,25 € 714,00 € 758,63 €
8,0 705,60 € 756,00 € 672,00 € 714,00 €
7,5 661,50 € 708,75 € 630,00 € 669,38 €
7,0 617,40 € 661,50 € 588,00 € 624,75 €
6,5 573,30 € 614,25 € 546,00 € 580,13 €
6,0 529,20 € 567,00 € 504,00 € 535,50 €
5,5 485,10 € 519,75 € 462,00 € 490,88 €
5,0 441,00 € 472,50 € 420,00 € 446,25 €
4,5 396,90 € 425,25 € 378,00 € 401,63 €
4,0 352,80 € 378,00 € 336,00 € 357,00 €
3,5 308,70 € 330,75 € 294,00 € 312,38 €
3,0 264,60 € 283,50 € 252,00 € 267,75 €
2,5 220,50 € 236,25 € 210,00 € 223,13 €
2,0 176,40 € 189,00 € 168,00 € 178,50 €
1,5 132,30 € 141,75 € 126,00 € 133,88 €
1,0   88,20 €   94,50 €   84,00 € 89,25 €
0,5   44,10 €   47,25 €   42,00 € 44,63 €
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C) SONSTIGE BEKANNTMACHUNGEN

 Kirchenkreisamt Ronnenberg

 Friedhofsordnung für die Friedhöfe des Ev.-luth. 
Kirchenspiels Jeinsen mit den Friedhöfen in Jein-
sen, Vardegötzen und Schliekum

Gemäß § 4 der Rechtsverordnung über die Verwaltung 
kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverordnung) vom 
13. November 1973 (Kirchl. Amtsbl. 1974 S. 1) in Ver-
bindung mit den Durchführungsbestimmungen über die 
Verwaltung kirchlicher Friedhöfe vom 09.12.2009 (Kirchl. 
Amtsblatt 2009 Nr. 7) haben der Kirchenvorstand der Ev.-
luth. Kirchengemeinde Jeinsen und der Kapellenvorstand 
Schliekum am 06.02.2017 folgende Friedhofsordnung be-
schlossen:

Präambel

„Der Friedhof ist die Stätte, an der die Verstorbenen zur 
letzten Ruhe gebettet werden. Er ist mit seinen Gräbern 
ein sichtbares Zeichen der Vergänglichkeit des Menschen. 
Er ist zugleich ein Ort, an dem die Kirche die Botschaft 
verkündet, dass Christus dem Tode die Macht genommen 
hat und denen, die an ihn glauben, das ewige Leben geben 
wird. Aus dieser Erkenntnis und in dieser Gewissheit er-
halten Arbeit und Gestaltung auf dem Friedhof Richtung 
und Weisung.“

Inhaltsübersicht

I. Allgemeine Vorschriften

§ 1 Geltungsbereich und Friedhofszweck
§ 2 Friedhofsverwaltung
§ 3 Schließung und Entwidmung

II. Ordnungsvorschriften

§ 4 Öffnungszeiten
§ 5 Verhalten auf dem Friedhof
§ 6 Dienstleistungen

III. Allgemeine Bestattungsvorschriften

§ 7 Anmeldung einer Bestattung
§ 8 Beschaffenheit von Särgen und Urnen
§ 9 Ruhezeiten
§ 10 Umbettungen und Ausgrabungen

IV. Grabstätten

§ 11 Allgemeines
§ 12 Reihengrabstätten
§ 13 Wahlgrabstätten
§ 14 Urnenreihengrabstätten
§ 15 Urnenwahlgrabstätten
§ 16 Grabstätten ohne Pflegeverpflichtung
§ 16 a Rasenreihengrabstätte
§ 16 b Doppelrasenwahlgrabstätte
§ 16 c Rasenurnenreihengrabstätte
§ 16 d Rasenurnenwahlgrabstätte
§ 17 Urnenbaumwahlgrabstätten
§ 18 Kindergräber
§ 19 Rückgabe von Wahlgrabstätten
§ 20 Bestattungsverzeichnis

V. Gestaltung von Grabstätten und Grabmalen

§ 21 Gestaltungsgrundsatz
§ 22 Gestaltung und Standsicherheit von 
 Grabmalen und anderen Anlagen

VI. Anlage und Pflege von Grabstätten

§ 23 Allgemeines
§ 24 Grabpflege, Grabschmuck
§ 25 Vernachlässigung

VII. Grabmale und  andere Anlagen

§ 26 Errichtung und Änderung von Grabmalen
§ 27 Entfernung
§ 28 Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale

VIII. Leichenräume und Trauerfeiern

§ 29 Benutzung der Friedhofskapelle 

IX. Haftung und Gebühren

§ 30 Haftung
§ 31 Gebühren

X. Schlussvorschriften

§ 32 Kirchhof Jeinsen
§ 33 Übergangsvorschriften 
§ 34 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
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I. Allgemeine Vorschriften

§ 1 
Geltungsbereich und Friedhofszweck

(1)  Diese Friedhofsordnung gilt für die Friedhöfe des 
Ev.-luth. Kirchspiels Jeinsen.

 Die Friedhöfe bestehen zurzeit aus folgenden Flur-
stücken:

 a) Alter Friedhof (Kirchhof) 
  Flurstück 193/2 und 193/3 Flur 7 Größe von insge-

samt 0,4970 ha. 
  Auf diesem Friedhof gibt es nur die Möglichkeit 

der Urnenbaumwahlgrabstätten.
 b) Friedhof Jeinsen - Ohrberg -
  Flurstück 52/7 Flur 2 Größe: 0,3561 ha
  Flurstück 7/1   Flur 2 Größe: 0,4402 ha
  Flurstück 7/10 Flur 2 Größe: 0,0421 ha,  insgesamt 

0,8384 ha
  sämtliche Flurstücke liegen in der Gemarkung 

Jeinsen
 c) Friedhof in Vardegötzen - Weheweg -
  Teilstück des Flurstückes 105 Flur 1 
  Größe 0,4039 ha
  dieses Flurstück liegt in der Gemarkung Vardegöt-

zen
 d) Friedhof in Schliekum - Feldstraße -
  Flurstück 220/28 Flur 4 Größe: 0,2593 ha
  Eigentümer sämtlicher Flurstücke ist das Kirch-

spiel Jeinsen. 
(2)  Die Friedhöfe dienen der Bestattung der Personen, 

die bei ihrem Ableben ihren Wohnsitz im Ev.-luth. 
Kirchspiel Jeinsen der Stadt Pattensen in den Orts-
teilen Jeinsen, Vardegötzen und Thiedenwiese und in 
der Stadt Sarstedt im Ortsteil Schliekum hatten, so-
wie derjenigen, die bei ihrem Tode ein Recht auf Be-
stattung in einer bestimmten Grabstätte besaßen. Die 
Friedhöfe dienen auch der Bestattung von Fehlgebo-
renen und Ungeborenen i.S.d. Niedersächsischen Be-
stattungsgesetzes. 

(3) Andere Bestattungen bedürfen der vorherigen Zu-
stimmung der Friedhofsverwaltung.

 
§ 2 

Friedhofsverwaltung 

(1) Die Friedhöfe sind unselbständige Anstalten des öf-
fentlichen Rechts. Sie werden vom Kirchenvorstand 
verwaltet (Friedhofsverwaltung).

(2) Die Verwaltung der Friedhöfe richtet sich nach dieser 
Friedhofsordnung sowie den sonstigen kirchlichen 
und staatlichen Vorschriften.

(3) Mit der Wahrnehmung der Friedhofsverwaltung 
kann der Kirchenvorstand einzelne Personen, einen 
Ausschuss oder eine kirchliche Verwaltungsstelle be-
auftragen. 

(4) Erforderliche personenbezogene Daten im Zusam-
menhang mit einer Bestattung, Verleihung, Verlänge-
rung oder Übertragung des Nutzungsrechts an einer 
Grabstätte, einer Anzeige zur Errichtung eines Grab-
mals oder anderer Anlagen, dem Tätigwerden von 
Dienstleistungserbringern sowie mit der Erhebung 
von Gebühren und Entgelten dürfen für den jeweili-
gen Zweck erhoben, verarbeitet und genutzt werden.

§ 3 
Schließung und Entwidmung 

(1) Die Friedhöfe, ein Friedhof, einzelne Friedhofsteile 
und einzelne Grabstätten können aus einem wichti-
gen Grund beschränkt geschlossen, geschlossen und 
entwidmet werden.

(2)  Nach der beschränkten Schließung  dürfen keine  
neuen Nutzungsrechte mehr verliehen werden. Ei-
ne Verlängerung von bestehenden Nutzungsrechten 
darf lediglich zur Anpassung an die Ruhezeit erfol-
gen. Bestattungen dürfen nur noch in Grabstätten 
stattfinden, an denen im Zeitpunkt der beschränkten 
Schließung noch Nutzungsrechte bestehen, sofern 
die Grabstätten noch nicht belegt sind oder sofern zu 
dem genannten Zeitpunkt die Ruhezeiten abgelau-
fen waren. Grabstellen an denen die Ruhezeit nach 
dem Zeitpunkt der beschränkten Schließung abläuft, 
dürfen nicht neu belegt werden. Eingeschränkt wer-
den kann auch der Kreis der Bestattungsberechtig-
ten. Ausnahmen von dieser Einschränkung kann die 
Friedhofsverwaltung im Einzelfall zur Vermeidung 
unbilliger Härten bei bestehenden Nutzungsrechten 
zulassen.  

(3)  Nach der Schließung dürfen Bestattungen nicht mehr 
vorgenommen werden.

(4)  Durch die Entwidmung wird die Eigenschaft als Ru-
hestätte der Verstorbenen aufgehoben. Die Entwid-
mung wird erst ausgesprochen, wenn keine  Nut-
zungsrechte mehr bestehen, sämtliche Ruhezeiten 
abgelaufen sind und eine angemessene Pietätsfrist 
vergangen ist.

II. Ordnungsvorschriften

§ 4 
Öffnungszeiten

(1)  Die Friedhöfe sind während des Tageslichts für den 
Besuch geöffnet.

(2)  Aus besonderem Anlass können die Friedhöfe oder 
ein Friedhof ganz oder teilweise für den Besuch vorü-
bergehend geschlossen werden.

§ 5 
Verhalten auf dem Friedhof

(1)  Jede Person hat sich auf den Friedhöfen der Würde 
des Ortes entsprechend zu verhalten und Äußerun-
gen, die sich in verletzender Weise gegen den christ-
lichen Glauben oder die evangelische Kirche richten, 
zu unterlassen. Die Anordnungen des Friedhofsper-
sonals sind zu befolgen. Die Friedhofsverwaltung 
kann Personen, die der Friedhofsordnung zuwider-
handeln, das Betreten der Friedhöfe untersagen.

(2) Auf den Friedhöfen ist insbesondere nicht gestattet:
 a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art - ausgenommen 

Kinderwagen, Rollstühle, Handwagen sowie Fahr-
zeuge der Friedhofsverwaltung und der für die 
Friedhöfe zugelassenen Dienstleistungserbringer 
-  zu befahren,

 b) Waren aller Art zu verkaufen  sowie Dienstleistun-
gen anzubieten, 

 c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer 
Bestattung störende Arbeiten auszuführen,

 d) Film-, Ton-, Video- und Fotoaufnahmen, außer zu 
privaten Zwecken, zu erstellen und zu verwerten,

 e) Druckschriften und andere Medien (z.B. CD, 
DVD) zu verteilen, ausgenommen Drucksachen, 
die im Rahmen der Bestattungsfeier notwendig 
und üblich sind,

 f) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür be-
stimmten Stellen abzulagern oder mitgebrachten 
Unrat zu entsorgen,

 g) fremde Grabstätten und die Friedhofsanlagen au-
ßerhalb der Wege zu betreten, zu beschädigen oder 
zu verunreinigen,

 h) Hunde unangeleint mitzubringen. 
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(3)  Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, 
soweit die Interessen Anderer nicht beeinträchtigt 
werden.

(4)  Besondere Veranstaltungen auf den Friedhöfen be-
dürfen der vorherigen Zustimmung der Friedhofs-
verwaltung.

(5)  Der Friedhofsträger ist nicht verpflichtet, zur Verhü-
tung von Schäden, die durch fremde Personen und 
Tiere hervorgerufen werden, Vorkehrungen zu tref-
fen.

§ 6 
Dienstleistungen

(1)  Dienstleistungserbringer (Bildhauer, Steinmetze, 
Gärtner, Bestatter usw.) haben die für die Friedhöfe 
geltenden Bestimmungen zu beachten. 

(2)  Tätig werden dürfen nur solche Dienstleistungser-
bringer, die fachlich geeignet und in betrieblicher 
und personeller Hinsicht zuverlässig sind.

(3)  Dienstleistungserbringern kann die Ausübung ihrer 
Tätigkeit von der Friedhofsverwaltung auf Zeit oder 
auf Dauer untersagt werden, wenn der Dienstleis-
tungserbringer nach vorheriger Mahnung gegen für 
die Friedhöfe geltende Bestimmungen verstoßen hat. 

 Bei einem schwerwiegenden Verstoß ist eine Mah-
nung entbehrlich.

(4)  Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und 
Materialien dürfen auf den Friedhöfen nur vorüber-
gehend und nur an Stellen gelagert werden, an denen 
sie nicht hindern. Die Arbeits- und Lagerplätze sind 
nach Beendigung der Tagesarbeit zu säubern und in 
einem ordnungsgemäßen Zustand zu verlassen und 
bei Unterbrechung der Tagesarbeit so herzurichten, 
dass eine Behinderung Anderer ausgeschlossen ist. 
Die Dienstleistungserbringer dürfen auf dem Fried-
hof keinen Abraum lagern. Geräte von Dienstleis-
tungserbringern dürfen nicht an oder in den Wasse-
rentnahmestellen des Friedhofs gereinigt werden.

(5)  Dienstleistungserbringer haften gegenüber dem 
Friedhofsträger für alle Schäden, die sie im Zu-
sammenhang mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof 
schuldhaft verursachen.

III. Allgemeine Bestattungsvorschriften

§ 7 
Anmeldung einer Bestattung

(1)  Eine Bestattung ist unter Vorlage der gesetzlich vor-
geschriebenen Unterlagen rechtzeitig bei der Fried-
hofsverwaltung anzumelden. Dabei ist mitzuteilen, 
wer die Bestattung leiten und wer sonst bei der Be-
stattung (einschließlich Trauerfeier) gestaltend mit-
wirken wird.

(2)  Die Friedhofsverwaltung kann die Person, die die 
Bestattung leiten oder bei der Bestattung gestaltend 
mitwirken soll, ausschließen, wenn sie verletzende 
Äußerungen gegen den christlichen Glauben oder die 
evangelische Kirche getan hat und eine Wiederho-
lung zu erwarten ist.

(3)  Die Friedhofsverwaltung setzt im Benehmen mit der 
antragstellenden Person Ort und Zeit der Bestattung 
fest. Die Wünsche der Angehörigen sollen dabei nach 
Möglichkeit berücksichtigt werden.

§ 8 
Beschaffenheit von Särgen und Urnen

(1)  Erdbestattungen sind nur in geschlossenen, feuchtig-
keitshemmenden Särgen zulässig. Von der Sargpflicht 
kann die untere Gesundheitsbehörde Ausnahmen zu-
lassen, wenn in der zu bestattenden Person ein wich-
tiger Grund vorliegt und ein öffentlicher Belang nicht 
entgegensteht. 

(2)  Für Erdbestattungen darf kein Sarg verwendet wer-
den, der geeignet ist, nachhaltig die physikalische, 
chemische oder biologische Beschaffenheit des Bo-
dens oder des Grundwassers zu verändern oder der 
die Verwesung der Leiche nicht innerhalb der festge-
setzten Ruhefrist ermöglicht.

(3)  Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und 
im Mittelmaß 0,65 m breit sein. 

 Für größere Särge ist die Zustimmung der Friedhofs-
verwaltung bei der Anmeldung der Bestattung einzu-
holen. 

(4)  Für Sargauskleidungen, Leichenhüllen und Leichen-
bekleidungen gelten die Anforderungen des Absatzes 
2 entsprechend. 

(5)  Es dürfen keine Urnen, Überurnen oder Schmuck-
urnen verwendet werden, die aus Kunststoffen oder 
sonstigen nicht verrottbaren Werkstoffen hergestellt 
oder die geeignet sind, nachhaltig die physikalische, 
chemische oder biologische Beschaffenheit des Bo-
dens oder des Grundwassers zu verändern. 

§ 9 
Ruhezeiten 

(1) Die Ruhezeit für Leichen beträgt 30 Jahre. Bei Kin-
dern im Alter bis zu 5 Jahren: 20 Jahre.

(2)  Die Ruhezeit für Aschen beträgt 20 Jahre.

§ 10
Umbettungen und Ausgrabungen 

(1)  Umbettungen dürfen zur Wahrung der Totenruhe 
grundsätzlich nicht vorgenommen werden.

(2)  Leichen und Aschenreste dürfen vor Ablauf der Ru-
hezeit nur mit Genehmigung der unteren Gesund-
heitsbehörde ausgegraben oder umgebettet werden. 

(3)  Die berechtigte Person hat  sich gegenüber der Fried-
hofsverwaltung schriftlich zu verpflichten, alle Kos-
ten zu übernehmen, die bei der Umbettung durch Be-
schädigung und Wiederinstandsetzung gärtnerischer 
oder baulicher Anlagen an Nachbargrabstätten oder 
Friedhofsanlagen entstehen.

(4)  Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird 
durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder ge-
hemmt.

(5)  Grabmale, andere Anlagen, ihr Zubehör und Pflanzen 
können umgesetzt werden, wenn Gestaltungsbestim-
mungen des neuen Grabfeldes nicht entgegenstehen.

IV. Grabstätten

§ 11
Allgemeines

(1) Auf den kirchlichen Friedhöfen dürfen keine anony-
men Bestattungen durchgeführt werden. Darum gibt 
es auch keine entsprechenden Grabstätten. Eine an-
onyme Bestattung entspricht nicht dem christlichen 
Menschenbild. Nach dem Zeugnis von Bibel refor-
matorischen Bekenntnissen bleibt der Mensch auch 
im Tod eine unverwechselbare Person, die Gott bei 
ihrem Namen gerufen hat.
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(2) Folgende Arten von Grabstätten stehen zur Verfü-
gung:

 Grabstätten mit Pflegeverpflichtung:
 a) Reihengrabstätten (§ 12),
 b) Wahlgrabstätten (§ 13),
 c) Urnenreihengrabstätten (§ 14),
 d) Urnenwahlgrabstätten (§ 15),
 e) Kindergrabstätte (§ 18).
  Grabstätten ohne Pflegeverpflichtung (ab  § 16):
 f) Rasenreihengrabstätten (§ 16 a),
 g) Rasenwahlgrabstätten (§ 16 b),
 h) Rasenurnenreihengrabstätten (§ 16 c),
 i) Rasenurnenwahlgrabstätten (§ 16 d),
 j) Urnenbaumwahlgrabstätten (§ 17; 

nur Kirchhof Jeinsen und Friedhof Vardegötzen).
(3) Die Grabstätten bleiben im Eigentum des Friedhof-

strägers. An ihnen werden nur öffentlich-rechtliche 
Nutzungsrechte nach Maßgabe dieser Ordnung in 
der jeweils geltenden Fassung verliehen. Ein Nut-
zungsrecht kann jeweils nur einer einzelnen Person, 
nicht mehreren Personen zugleich zustehen. Nut-
zungsberechtigte Personen und deren Erbberechtigte 
haben jede Änderung ihrer Anschrift der Friedhofs-
verwaltung mitzuteilen.

(4) Rechte an Reihengrabstätten werden nur im Todesfall 
vergeben. Ein Anspruch auf Verleihung oder Wieder-
erwerb eines Nutzungsrechtes an einer Grabstätte in 
bestimmter Lage sowie auf Unveränderlichkeit der 
Umgebung besteht nicht.

(5) In einer Grabstelle nach Abs. 4 darf grundsätzlich nur 
eine Leiche oder Asche bestattet werden. Eine verstor-
bene Mutter und ihr gleichzeitig - bei oder kurz nach 
der Geburt - verstorbenes Kind oder zwei gleichzeitig 
verstorbene Kinder bis zum vollendeten 5. Lebens-
jahr dürfen in einer Grabstelle bestattet werden.

(6) In einer bereits belegten Wahlgrabstelle darf zusätz-
lich eine Asche bestattet werden, wenn die bereits be-
stattete Person der Ehegatte oder die Ehegattin oder 
der Lebenspartner oder die Lebenspartnerin nach 
dem Gesetz über die eingetragene Lebenspartner-
schaft oder ein Verwandter 1. Grades war.

(7) Bei neu anzulegenden Grabstätten sollen die Grab-
stellen etwa folgende Größe haben:

 a) für Särge 
  von Kindern: Länge: 1,20 Breite: 0,90, 
  von Erwachsenen: Länge: 2,50 Breite: 1,20,
 b) für Urnen: Länge: 0,80 Breite: 0,80.
 Für die bisherigen Grabstätten gelten die übernom-

menen Maße. Im Einzelnen ist der Gestaltungsplan 
für die Friedhöfe maßgebend.

(8) Die Mindesttiefe des Grabes beträgt von der Oberkan-
te Sarg bis Erdoberfläche (ohne Grabhügel) 0,90 m, 
von der Oberkante Urne bis Erdoberfläche 0,50 m. 

 Die Gräber für Erdbestattungen müssen voneinander 
durch mindestens 0,30 m starke Erdwände getrennt 
sein.

(9) Ein Grab darf nur von Personen ausgehoben und 
zugefüllt werden, die dafür von der Friedhofsverwal-
tung  bestimmt oder zugelassen sind. 

(10) Die nutzungsberechtigte Person muss Grabzubehör 
(Grabmal, Einfassung, Lampen, Vasen, Großgehölze 
usw.), soweit erforderlich, vor der Bestattung auf ihre 
Kosten entfernen.

(11) Kommt die nutzungsberechtigte Person ihrer Ver-
pflichtung aus Absatz 10 nicht nach und muss beim 
Ausheben des Grabes das Grabzubehör von dem 
Friedhofsträger entfernt werden, sind die dadurch 
entstehenden Kosten von der nutzungsberechtigten 
Person dem Friedhofsträger zu erstatten. Ein An-
spruch auf Wiederverwendung herausgenommener 
Pflanzen besteht nicht.

(12) Grabstätten sind innerhalb eines Jahres nach Beiset-
zung mit Grabsteinen oder -kreuzen zu versehen. 

 Auf ihnen sind mindestens anzugeben: Vorname, Na-
me, Geburtsjahr und Sterbejahr.

§ 12
Reihengrabstätten

(1)  Reihengrabstätten sind Grabstätten mit einer Grab-
stelle für eine Erdbestattung, die anlässlich einer Be-
stattung der Reihe nach für die Dauer der Ruhezeit 
vergeben werden. Das Nutzungsrecht kann nicht ver-
längert werden. 

(2)  Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen 
davon wird sechs Monate vor Ablauf der Ruhezeit 
durch ein Hinweisschild auf dem betreffenden Grab-
feld oder durch ein Anschreiben der Friedhofsverwal-
tung bekannt gemacht. 

§ 13
Wahlgrabstätten

(1)  Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattun-
gen, die mit einer oder mehreren Grabstellen verge-
ben werden. Die Dauer des Nutzungsrechtes beträgt 
30 Jahre, vom Tage der Verleihung an gerechnet. Über 
das Nutzungsrecht wird eine Urkunde ausgestellt. 

(2)  Das Nutzungsrecht kann mit Ausnahme der Fälle 
nach § 3 Absatz 2 auf Antrag für die gesamte Wahl-
grabstätte um bis zu 30 Jahre verlängert werden. Die 
Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, zur recht-
zeitigen Stellung eines Verlängerungsantrages aufzu-
fordern. Bei einer Bestattung verlängert sich das Nut-
zungsrecht für die gesamte Wahlgrabstätte bis zum 
Ablauf der Ruhezeit. Die Gebühren für die Verlänge-
rung richten sich nach der jeweiligen Gebührenord-
nung.

(3)  In einer Wahlgrabstätte dürfen die  nutzungsberech-
tigte Person und folgende Angehörige bestattet wer-
den: 

 a) Ehegatte,
 b) Lebenspartner oder Lebenspartnerin nach dem 

Gesetz über eingetr. Lebenspartnerschaft,
 c) Kinder, Stiefkinder sowie deren Ehegatten,
 d) Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer  

Väter oder Mütter,
 e) Eltern, 
 f) Geschwister,
 g) Stiefgeschwister,
 h) die nicht unter Buchstaben a) bis g) fallenden  

Erben.
 Grundsätzlich entscheidet die nutzungsberechtigte 

Person, wer von den bestattungsberechtigten Perso-
nen bestattet wird. Kann nach dem Tode einer bestat-
tungsberechtigten Person die Entscheidung der nut-
zungsberechtigten Person der Friedhofsverwaltung 
nicht rechtzeitig vor der Bestattung mitgeteilt wer-
den, so ist die Friedhofsverwaltung nach pflichtge-
mäßer Prüfung berechtigt, die Bestattung zuzulassen. 
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 Die Bestattung anderer, auch nichtverwandter Perso-
nen bedarf eines Antrags der nutzungsberechtigten 
Person und der Genehmigung der Friedhofsverwal-
tung.

(4)  Die nutzungsberechtigte Person kann zu ihren Leb-
zeiten ihr Nutzungsrecht auf eine der in Absatz 3 
Buchstaben a) bis h) genannten Personen übertragen; 
zur Rechtswirksamkeit der Übertragung sind schrift-
liche Erklärungen der bisherigen und der neuen nut-
zungsberechtigten Person sowie die schriftliche Ge-
nehmigung der Friedhofsverwaltung erforderlich.

(5)  Die nutzungsberechtigte Person soll der Friedhofs-
verwaltung schriftlich mitteilen, auf welchen ihrer 
bestattungsberechtigten Angehörigen das Nutzungs-
recht nach ihrem Tode übergehen soll. Eine schriftli-
che Einverständniserklärung der Rechtsnachfolgerin 
oder des Rechtsnachfolgers ist beizubringen. 

 Hat die nutzungsberechtigte Person nicht bestimmt, 
auf wen das Nutzungsrecht nach ihrem Tode über-
gehen soll, so geht das Nutzungsrecht an die nach 
Absatz 3 bestattungsberechtigten Angehörigen in der 
dort genannten Reihenfolge über. Dabei steht das 
Nutzungsrecht innerhalb der einzelnen Gruppen der 
jeweils ältesten Person zu. 

 Der Rechtsnachfolger oder die Rechtsnachfolgerin 
hat der Friedhofsverwaltung auf deren Verlangen 
nachzuweisen, dass er neuer Nutzungsberechtigter 
oder sie neue Nutzungsberechtigte ist. 

 Ist der Rechtsnachfolger oder die Rechtsnachfolge-
rin nicht daran interessiert, das Nutzungsrecht zu 
behalten, so kann er oder sie das Nutzungsrecht auf 
eine andere der in Absatz 3 genannten Personen oder, 
wenn eine solche nicht vorhanden ist, auf eine Person 
übertragen, die aufgrund ihres oder seines Nutzungs-
rechtes bestattungsberechtigt nach Absatz 3 gewor-
den ist. Für die Übertragung gilt  Absatz 4.

§ 14 
Urnenreihengrabstätten

(1)  Urnenreihengrabstätten werden zur Bestattung von 
Aschen vergeben. In einer Urnenreihengrabstätte 
darf nur eine Asche bestattet werden.

(2) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas an-
deres ergibt, gelten für Urnenreihengrabstätten auch 
die Vorschriften für Reihengrabstätten. 

§ 15
Urnenwahlgrabstätten

(1)  Urnenwahlgrabstätten werden mit einer oder meh-
reren Grabstellen zur Bestattung einer Asche für die 
Dauer von 20 Jahren vergeben.

 Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas 
anderes ergibt, gelten für Urnenwahlgrabstätten auch 
die Vorschriften für Wahlgrabstätten.

§ 16
Grabstätten ohne Pflegeverpflichtung

Auf Grabstätten ohne Pflegeverpflichtung, die anschlie-
ßend aufgezählt werden, gilt folgendes: Der Nutzungsbe-
rechtigte ist nicht zur Pflege zugelassen. 
Dies geschieht ausschließlich durch die Friedhofsverwal-
tung. Die Grabplatten zur Kennzeichnung der Grabstätte, 
werden nur von der Friedhofsverwaltung in Auftrag gege-
ben. Die Beschaffenheit wird von der Friedhofsverwaltung 
vorgegeben. 

Ferner ist Blumenschmuck und sonstiger Grabschmuck 
nur am Gedenkstein erlaubt.  Nachdem sich das Grab ge-
setzt hat, wird auf der betreffenden Fläche Rasen eingesät. 
Eine Grabplatte mit den Maßen 40 cm mal 30 cm für Ra-
senreihengrabstätten und 60 cm mal 40 cm für Rasendop-
pelgräber mit einer Mindeststärke von 6 cm ist bündig mit 
dem Boden einzusetzen. Die Grabplatte muss mindestens 
den Vornamen, Namen, das Geburtsjahr und das Sterbe-
jahr enthalten.

§ 16 a
Rasenreihengrabstätten

(1) Rasenreihengrabstätten werden im Todesfall einzeln 
für die Dauer der Ruhezeit vergeben. Das Nutzungs-
recht kann nicht verlängert werden Das Mähen des 
Rasens, das Auffüllen der Erde bei eingefallenen Grä-
bern sowie das Abräumen der Grabstätte nach Ablauf 
des Nutzungsrechtes übernimmt die Friedhofsver-
waltung. 

(2)  Im Übrigen gelten die für Reihengräber entsprechen-
den Vorschriften. 

§ 16 b 
Doppel-Rasenwahlgrabstätten

In einem Doppel-Rasenwahlgrab ohne Pflegeverpflich-
tung darf jeweils eine Sargbestattung für die Dauer der 
Ruhefrist von 30 Jahren stattfinden. Eine Verlängerung 
der Ruhefrist ist möglich. Die Vorschriften gem. § 13 
Wahlgräber und § 16 gelten für die Rasenwahlgräber ohne 
Pflege entsprechend. 

§ 16 c 
Rasenurnenreihengrabstätten

Bei Rasenurnenreihengrabstätten handelt es sich um Ein-
zelgräber. Die Ruhefrist beträgt 20 Jahre. Eine Verlänge-
rung der Nutzungszeit ist nicht möglich. Die Regelungen 
für Rasenreihengräber ohne Pflegeverpflichtung in § 16 
und § 16 a gelten entsprechend. 

§ 16 d 
Rasenurnenwahlgrabstätten

Bei Rasenurnenwahlgrabstätten ist  eine Verlängerung nur 
zur Anpassung der Ruhefristen auf weitere 20 Jahre bei ei-
ner erneuten Beerdigung möglich. 
Die Regelungen für Rasenwahlgräber § 16 und § 16 b gel-
ten entsprechend. 

§ 17
Urnenbaum-Wahlgrabstätten

(1)  Urnenbaum-Wahlgrabstätten sind Urnengrabstätten, 
die einzeln für die Dauer der Ruhefrist (20 Jahre)ver-
geben werden. Sie werden nur auf dem Kirchhof in 
Jeinsen oder auf den Friedhof in Vardegötzen vorge-
halten. Über das Nutzungsrecht wird eine Urkunde 
ausgestellt. 

 Die von der Friedhofsverwaltung vorgesehenen Flä-
chen sind ausgewiesen. 

 Die Grabstätten sollen möglichst naturbelassen blei-
ben und werden nur eingeschränkt gepflegt. Die 
Grabstätten werden nicht einzeln eingefasst und ge-
kennzeichnet. Die Kennzeichnung der Grabstätten 
mit dem Namen und Daten erfolgt an gesonderter 
Stelle unter Angabe von Vornamen, Namen, Geburts-
jahr und Sterbejahr.
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(2)  Die Friedhofsverwaltung übernimmt keine Gewähr 
für die Lebensdauer des Baumes und haftet nicht bei 
Zerstörung oder Absterben des Baumes. Gleiches gilt, 
wenn die Standsicherheit nicht mehr gewährleistet 
ist. In solchen Fällen liegt es im Ermessen der Kir-
chengemeinde für eine Ersatzbepflanzung zu sorgen. 

(3)  Bei diesen Grabstätten dürfen nur biologisch abbau-
bare Urnen beigesetzt werden.

(4) Ferner finden die Regelungen des § 15 Anwendung.  

§ 18 
Kindergräber

Auf dem Friedhof Jeinsen - Ohrberg - ist bei Bedarf eine 
spezielle Stelle für Kindergräber bereitgestellt worden. 

§ 19
Rückgabe von Wahlgrabstätten

(1)  Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann 
jederzeit, an teilbelegten Grabstätten erst nach Ab-
lauf der letzten Ruhezeit, zurückgegeben werden. Die 
Rückgabe ist nur für die gesamte Grabstätte zulässig. 
Ausnahmen bedürfen der Zustimmung der Fried-
hofsverwaltung.

(2)  Bei der Rückgabe von Nutzungsrechten an Wahl-
grabstätten besteht kein Anspruch auf Gebührener-
stattung. 

(3)  Die Friedhofsverwaltung kann mit den Nutzungs-
berechtigten übergroßer Wahlgrabstätten (Wahl-
grabstätten mit mehr als 4 Grabstellen) besondere 
schriftliche Vereinbarungen über die künftige Nut-
zung abschließen. Ein Anspruch auf Abschluss von 
derartigen Vereinbarungen besteht nicht. 

§ 20 
Bestattungsverzeichnis

Die Friedhofsverwaltung führt über die Bestattungen ein 
Verzeichnis, aus dem sich nachvollziehen lässt, wer an wel-
cher Stelle bestattet ist und wann die Ruhezeit abläuft.

V. Gestaltung von Grabstätten und Grabmalen

§ 21  
Gestaltungsgrundsatz

Jede Grabstätte ist so zu gestalten und an die Umgebung 
anzupassen, dass der Friedhofszweck und die Würde des 
Friedhofs in seinen einzelnen Teilen und in seiner Ge-
samtanlage gewahrt wird. 

§ 22
Gestaltung und Standsicherheit  von Grabmalen und 

anderen Anlagen

(1)  Grabmale und andere Anlagen dürfen nicht so gestal-
tet werden, dass sie eine Verunstaltung des Friedhofes 
bewirken oder Friedhofsbesucher in ihrer Andacht 
stören können. Die Gestaltung darf sich ferner nicht 
gegen den christlichen Glauben richten. Im Übrigen 
gilt § 23 entsprechend. Werkstattbezeichnungen dür-
fen nur unten an der Seite oder Rückseite eines Grab-
mals in unauffälliger Weise angebracht werden.

(2)  Es sollen nur Grabmale einschließlich anderer Anla-
gen  errichtet werden, die nachweislich in der Wert-
schöpfungskette ohne ausbeuterische Kinderarbeit 
im Sinne des „Übereinkommens 182 der Internati-
onalen Arbeitsorganisation (ILO) über das Verbot 
und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der 
schlimmsten Formen der Kinderarbeit“ hergestellt 
sind.

(3)  Grabmale und andere Anlagen sind dauernd in wür-
digem und verkehrssicherem Zustand zu halten. 
Hierfür sind die nutzungsberechtigten Personen ver-
antwortlich.

(4) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, ande-
ren Anlagen oder Teilen davon gefährdet, sind die für 
die Unterhaltung verantwortlichen nutzungsberech-
tigten Personen verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu 
schaffen. Bei Gefahr im Verzuge kann der Friedhofs-
träger auf Kosten der nutzungsberechtigten Personen 
Sicherungsmaßnahmen treffen (z.B. Absperrungen, 
Umlegen von Grabmalen). 

 Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftli-
cher Aufforderung der Friedhofsverwaltung nicht 
innerhalb einer festzusetzenden angemessenen Frist 
beseitigt, ist der Friedhofsträger berechtigt, die Grab-
male, andere Anlagen oder Teile davon auf Kosten 
der nutzungsberechtigten Personen zu entfernen. 
Sind nutzungsberechtigte Personen nicht bekannt 
oder ohne besonderen Aufwand nicht zu ermitteln, 
genügen als Aufforderung eine öffentliche Bekannt-
machung und ein Hinweisschild auf den Grabstätten, 
das für die Dauer von einem Monat aufgestellt wird. 

VI. Anlage und Pflege der Grabstätten

§ 23
Allgemeines

(1) Die Grabstätten müssen binnen sechs Monaten nach 
der Belegung oder nach dem Erwerb des Nutzungs-
rechts angelegt sein. Sie dürfen nur mit Gewächsen 
bepflanzt werden, durch die benachbarte Grabstätten 
und öffentliche Anlagen nicht beeinträchtigt werden. 
Das Pflanzen von Bäumen ist auf den Grabstätten 
nicht gestattet.

(2) Zur gärtnerischen Anlage und Pflege sind die jeweili-
gen nutzungsberechtigten Personen verpflichtet. Die 
Verpflichtung zur Pflege besteht bis zum Ablauf des 
Nutzungsrechtes.

(3) Die Friedhofsverwaltung ist befugt, stark wuchernde, 
absterbende oder  Bestattungen behindernde Hecken 
und Sträucher zu beschneiden oder zu beseitigen. 
Verwelkte Blumen, Kränze usw. sind durch die Nut-
zungsberechtigten von den Grabstätten zu entfernen 
und an den dafür vorgesehenen Plätzen abzulegen.

(4) Die Unterhaltung und Veränderung der gärtneri-
schen Anlagen außerhalb der Grabstätten obliegt al-
lein der Friedhofsverwaltung.

(5) Auf die Anlage zur Friedhofsordnung wird verwiesen.

§ 24 
Grabpflege, Grabschmuck

(1) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Wild-
krautbekämpfungsmitteln sowie von biologisch nicht 
abbaubaren Reinigungsmitteln zur Grabpflege und 
Reinigung von Grabmalen und anderen Anlagen ist 
nicht gestattet.
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(2)  Kunststoffe dürfen in sämtlichen Produkten der 
Trauerfloristik, insbesondere in Kränzen, Trauerge-
binden, Trauergestecken, in Grabschmuck und bei 
Grabeinfassungen sowie bei Pflanzenanzuchtbehäl-
tern, die an der Pflanze verbleiben, nicht verwendet 
werden. Ausgenommen sind Grabvasen und Markie-
rungszeichen.

(3)  Die Verwendung von Blechdosen, Gläsern, Flaschen 
o. ä. für die Aufnahme von Schnittblumen ist nicht 
gestattet.

§ 25 
Vernachlässigung

(1)  Wird eine Grabstätte nicht vorschriftsmäßig herge-
richtet oder gepflegt, hat die nutzungsberechtigte 
Person nach schriftlicher Aufforderung der Fried-
hofsverwaltung die Grabstätte innerhalb einer an-
gegebenen Frist in Ordnung zu bringen. Kommt sie 
der Verpflichtung nicht nach, kann die Friedhofsver-
waltung die Grabstätte auf Kosten der nutzungsbe-
rechtigten Person in Ordnung bringen oder bringen 
lassen. Ist die nutzungsberechtigte Person der Ver-
pflichtung aus Satz 1 nicht nachgekommen, kann die 
Friedhofsverwaltung auch das Nutzungsrecht ohne 
Entschädigung entziehen, soweit sie die nutzungs-
berechtigte Person schriftlich unter Fristsetzung hie-
rauf hingewiesen hat. In dem Entziehungsbescheid 
wird die nutzungsberechtigte Person aufgefordert, 
das Grabmal und die anderen Anlagen innerhalb von 
drei Monaten nach Unanfechtbarkeit des Bescheides 
auf Kosten des Nutzungsberechtigten zu entfernen. 
Dieses entbindet den Nutzungsberechtigten nicht sei-
ner Zahlungspflicht bis zum Ablauf der Nutzungszeit 
nachzukommen.

(2)  Ist die nutzungsberechtigte Person nicht bekannt 
oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, 
wird durch eine öffentliche Bekanntmachung auf 
die Verpflichtung zur Herrichtung  und Pflege hin-
gewiesen. Außerdem wird die unbekannte nutzungs-
berechtigte Person durch ein Hinweisschild auf der 
Grabstätte aufgefordert, sich mit der Friedhofsver-
waltung in Verbindung zu setzen. Bleibt die Aufforde-
rung oder der Hinweis drei Monate unbeachtet, kann 
die Friedhofsverwaltung

 a) die Grabstätte abräumen, einebnen und einsäen 
und

 b) Grabmale und andere Anlagen beseitigen lassen.
(3)  Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Absatz 1 

Satz 1 entsprechend. Wird die Aufforderung nicht 
befolgt oder ist die nutzungsberechtigte Person nicht 
bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu 
ermitteln, kann die Friedhofsverwaltung den Grab-
schmuck auf Kosten der nutzungsberechtigten Per-
son entfernen oder entfernen lassen.

VII. Grabmale und  andere Anlagen

§ 26 
Errichtung und Änderung von Grabmalen

(1)  Die Errichtung und jede Änderung von Grabmalen 
und anderen Anlagen sind der Friedhofsverwaltung 
anzuzeigen mit der Erklärung, dass das Vorhaben 
der gültigen Friedhofsordnung und den Vorgaben 
des technischen Regelwerks entspricht. Das Grabmal 
muss innerhalb von 12 Monaten nach Beisetzung er-
richtet werden.

(2) Der Anzeige ist der Grabmalentwurf in einem geeig-
neten Maßstab beizufügen. In den Unterlagen sollen 
alle wesentlichen Teile erkennbar, die Darstellung der 
Befestigungsmittel mit Bemaßung und Materialan-
gaben sowie die Gründungstechnik mit Maßangaben 
und Materialbenennung eingetragen sein.

(3)  Mit dem Vorhaben darf drei Monate nach Vorlage 
der vollständigen Anzeige begonnen werden, wenn 
seitens der Friedhofsverwaltung in dieser Zeit keine 
Bedenken wegen eines Verstoßes gegen die Fried-
hofsordnung oder das technische Regelwerk geltend 
gemacht werden. Vor Ablauf von drei Monaten darf 
begonnen werden, wenn die Friedhofsverwaltung 
schriftlich die Übereinstimmung mit der geltenden 
Friedhofsordnung und die Vollständigkeit der Anzei-
ge der sicherheitsrelevanten Daten bestätigt.

(4)  Das Vorhaben ist erneut anzuzeigen, wenn das Grab-
mal oder die sonstige bauliche Anlage nicht binnen 
eines Jahres nach Einreichen der Anzeige errichtet 
oder geändert worden ist.

(5)  Die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen 
müssen verkehrssicher sein. Sie sind entsprechend 
ihrer Größe nach den allgemeinen Regeln der Bau-
kunst zu fundamentieren und so zu befestigen, dass 
sie dauernd standsicher sind und auch beim Öffnen 
benachbarter Gräber nicht umstürzen. Maßgebendes 
Regelwerk zur Auslegung der Regeln der Baukunst ist 
ausschließlich die aktuelle Fassung der „Technischen 
Anleitung zur Standsicherheit von Grabmalanlagen 
(TA Grabmal) der Deutschen Naturstein-Akademie 
e.V. (DENAK)“. Die TA Grabmal gilt für die Planung, 
Erstellung, Ausführung, die Abnahmeprüfung und 
jährliche Prüfung der Grabmalanlagen.

(6)  Für alle neu errichteten, versetzten und reparierten 
Grabmale hat der Steinmetz oder sonstige Dienstleis-
tungserbringer (mit gleichwertiger Qualifikation in 
Befestigungstechnik, Planung, Berechnung und Aus-
führung von Gründungen) eine Abnahmeprüfung 
nach Abschnitt 4 der TA Grabmal vorzunehmen.  Die 
gleichwertige Qualifikation i.S.v. Satz 1 ist zweifelsfrei 
nachzuweisen. Der Prüfablauf ist nachvollziehbar zu 
dokumentieren.

(7)  Die nutzungsberechtigte Person oder eine von ihr 
bevollmächtigte Person hat der Friedhofsverwaltung 
spätestens sechs Wochen nach Fertigstellung der 
Grabmalanlage die Dokumentation der Abnahme-
prüfung  und die Abnahmebescheinigung entspre-
chend den Anforderungen der TA Grabmal vorzule-
gen.

(8)  Fachlich geeignet i.S.v. § 6 Absatz 2 sind Dienstleis-
tungserbringer, die aufgrund ihrer Ausbildung in der 
Lage sind, unter Beachtung der örtlichen Gegeben-
heiten des Friedhofes die angemessene Gründungsart 
zu wählen und nach der TA Grabmal die erforder-
lichen Fundamentabmessungen zu berechnen. Die 
Dienstleistungserbringer müssen in der Lage sein, für 
die Befestigung der Grabmalteile das richtige Befes-
tigungsmittel auszuwählen, zu dimensionieren und 
zu montieren. Ferner müssen sie die Standsicherheit 
von Grabmalanlagen beurteilen können und fähig 
sein, mit Hilfe von Messgeräten die Standsicherheit 
zu kontrollieren und zu dokumentieren.

(9)  Entspricht die Ausführung eines errichteten oder 
veränderten Grabmals und anderer Anlagen nicht 
den Anzeigeunterlagen und den Vorgaben der Fried-
hofsordnung, setzt die Friedhofsverwaltung der nut-
zungsberechtigten Person eine angemessene Frist 
zur Beseitigung oder Abänderung des Grabmals und 
anderer Anlagen. Nach ergebnislosem Ablauf der 
Frist kann die Friedhofsverwaltung die Abänderung 
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oder Beseitigung auf Kosten der nutzungsberechtig-
ten Person veranlassen. Bei nicht ordnungsmäßiger 
Gründung und Befestigung des Grabmals und ande-
rer Anlagen gilt § 22 Absatz 4.

§ 27 
Entfernung von Grabmalen und Anlagen

(1)  Grabmale und  andere Anlagen dürfen vor Ablauf des 
Nutzungsrechts nur mit vorheriger Zustimmung der 
Friedhofsverwaltung entfernt werden.

(2)  Nach Ablauf der Nutzungszeit und nach Bekanntma-
chung über das Abräumen der Grabstätten veranlasst 
die Friedhofsverwaltung die Entfernung von Grab-
malen und  anderen Anlagen. Die Gebühren für das 
Abräumen werden nach den tatsächlich angefallenen 
Kosten abgerechnet und müssen vom Nutzungsbe-
rechtigten getragen werden. Innerhalb von drei Mo-
naten nach der Bekanntmachung über das Abräu-
men und bei Wahlgräbern auch innerhalb von drei 
Monaten nach Ablauf der Nutzungszeit können die 
nutzungsberechtigten Personen Grabmale und  ande-
re Anlagen selbst entfernen, soweit es sich nicht um 
Grabmale nach § 28 handelt. Die Friedhofsverwal-
tung hat keinen Ersatz für Grabmale und andere An-
lagen zu leisten. Sie ist auch nicht zur Aufbewahrung 
abgeräumter Grabmale und  anderer Anlagen ver-
pflichtet. Die Friedhofsverwaltung hat auch keinen 
Gebührenbetrag zu erstatten, wenn die verpflichtete 
Person selbst abräumt.

§ 28 
Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale

Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale werden 
nach Möglichkeit von der Friedhofsverwaltung erhalten.

VIII. Leichenräume und Trauerfeiern

§ 29 
Benutzung der Friedhofskapellen

(1)  Für die Trauerfeiern stehen die Friedhofskapellen in 
Jeinsen, Vardegötzen und nach Rücksprache mit der 
Stadt Sarstedt die Friedhofskapelle Schliekum, zur 
Verfügung.

(2)  Die Trauerfeier muss der Würde des Ortes entspre-
chen. Gewerbetreibenden, Rednern oder Bestattern 
kann der Zutritt zur Kapelle verweigert werden, wenn 
sie sich gegen den christlichen Glauben oder gegen 
die ev. Kirche äußern oder geäußert haben.

(3)   Die Aufbahrung des Sarges kann versagt werden, 
wenn die verstorbene Person zum Zeitpunkt des 
Todes an einer nach dem Infektionsschutzgesetz 
meldepflichtigen Krankheit gelitten oder bei ihr der 
Verdacht einer solchen Krankheit zu dem genannten 
Zeitpunkt bestanden hat oder wenn Bedenken wegen 
des Zustandes der Leiche bestehen.

IX. Haftung und Gebühren

§ 30 
Haftung

Nutzungsberechtigte Personen haften für alle Schäden, 
die durch die von ihnen oder in ihrem Auftrag errichtete 
Grabmale oder Anlagen entstehen. 

§ 31 
Gebühren

Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtun-
gen sind Gebühren nach der jeweils geltenden Friedhofs-
gebührenordnung zu entrichten.

X. Schlussvorschriften

§ 32
Kirchhof Jeinsen

Der Friedhof um die Kirche (Kirchhof) wird zu einem 
Park für Bestattungen „unter Bäumen“ umgewandelt. Aus 
diesem Grunde werden nur noch Grabstätten gem. § 17 
vergeben. Bestehende Nutzungsrechte bleiben erhalten, 
können aber nicht verlängert werden. 

§ 33
Übergangsvorschriften 

(1)  Diese Ordnung gilt für alle bestehenden Nutzungs-
rechte vorbehaltlich folgender Bestimmungen:

(2)  Die Verpflichtung der Räumung der Grabstätten 
durch die nutzungsberechtigten Personen gemäß der 
Friedhofsordnung vom 01.01.1994 bleibt weiterhin 
bestehen.  

 Diese Verpflichtung kann nach den tatsächlichen 
Kosten abgelöst werden.

(3)  Die Friedhofsunterhaltungsgebühren für die Fried-
höfe in Jeinsen und Vardegötzen werden weiter erho-
ben. Die Gebühr richtet sich nach der jeweils gültigen 
Friedhofsgebührenordnung. 

§ 34 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1)  Diese Ordnung tritt nach der kirchenaufsichtlichen 
Genehmigung am Tage nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.

(2)  Die Richtlinien über die Gestaltung von Grabstätten 
und Grabmalen im Anhang zur Friedhofsordnung 
treten hierdurch ebenfalls in Kraft.

(3) Gleichzeitig treten die Friedhofsordnungen in den 
Fassungen vom 01.01.1994 (für Jeinsen) und vom 3. 
Juli 1995 (für Schliekum) außer Kraft.

Jeinsen, den 06.02.2017  Schliekum, den 06.02.2017

Der Kirchenvorstand:  der Kapellenvorstand:
Vorsitzender: Eggert L.S. Vorsitzender: Freyer

Kirchenvorsteher: Ermer

Die vorstehende Friedhofsordnung wird hiermit gemäß  
§ 66 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5, Absätze 2 und 5 der Kir-
chengemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt.

Pattensen, den 13.04.2017

Der Kirchenkreisvorstand:

i.A. 
L.S. Richter

Leiter des Kirchenkreisamtes  
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Anlage zur Friedhofsordnung

Richtlinien über die Gestaltung der Grabstätten und 
Grabmale

 
I. Gestaltung der Grabstätten

1. Alle Grabstätten müssen in einer des Friedhofes wür-
digen Weise angelegt und unterhalten werden.

2. Beim Bepflanzen darf die Größe der Grabstätte nicht 
überschritten werden. (siehe auch § 23 der Friedhofs-
ordnung)

3. Hohe Grabhügel sind zu vermeiden, weil eine harmo-
nische Gesamtwirkung der Grabfelder und eine  gärt-
nerische Gestaltung der Grabstätten dadurch gestört 
wird. 

 Um die einzelnen Grabstellen anzudeuten, genügt es, 
flache Hügel anzulegen, die mit kriechenden dauer-
grünen Gewächsen und niedrigen Blumen bepflanzt 
werden können. Der Grabhügel soll die Höhe von 20 
cm nicht überschreiten.

 Falls die Grabstätte mit einer Hecke eingefasst wird, 
ist darauf zu achten, dass eine Höhe von 50 cm und 
eine Breite von 40 cm nicht überschritten wird. Die 
Hecke sollte die durch die Grabeinfassung gesetzte 
Grenze nicht überschreiten. 

 Die Friedhofsumfassungshecke wird von oben und 
von außen von der Friedhofsverwaltung, von innen 
durch den Nutzungsberechtigten gepflegt (siehe hier-
zu auch die Friedhofsordnung § 23)

4. Die Grabstätten oder die Grabstellen sollen nur dann 
mit festem Material eingefasst werden, wenn dies we-
gen der Beschaffenheit des Bodens notwendig ist.

 Einfassungen aus Beton oder Zement sind nicht er-
laubt.

5. Grababdeckungen mit Beton, Terrazzo, Teerpappe 
u.ä. sind nicht zulässig. 

6. Sind ausnahmsweise Grabstätten mit Grabplatten 
abgedeckt, so ist der Pflanzenschmuck auf die freien 
Teile des Grabes zu beschränken. 

7. Der Grabschmuck soll nur aus natürlichen Pflanzen 
und Blumen bestehen. Von Kunststoffen (z.B. Plastik- 
oder Papierblumen) soll abgesehen werden, da diese 
bei der Entsorgung unter Sondermüll fallen (siehe 
hierzu auch § 24 der Friedhofsordnung). 

8. Behälter für Schnittblumen sind entweder unauffällig 
aufzustellen oder in die Erde einzulassen. Blechdosen, 
Einkochgläser, Flaschen u.ä. sollen für die Aufnahme 
von Schnittblumen nicht verwandt werden (siehe 
hierzu § 24 der Friedhofsordnung). 

9. Bänke dürfen nur nach Absprache mit der Friedhofs-
verwaltung aufgestellt werden.

II. Gestaltung der Grabmale

1. Grabmale dürfen nicht so gestaltet werden, dass sie 
eine Verunstaltung des Friedhofes bewirken oder die 
Friedhofsbesucher in ihrer Andacht stören. 

 Sie dürfen sich ferner in ihrer Gestaltung nicht gegen 
den christlichen Glauben richten.

 Bei der Größe der Grabmale ist auf die Größe der 
Grabstätte Rücksicht zu nehmen. Unverhältnismäßig 
große Grabmale sind zu vermeiden. 

 Grabmale sind innerhalb der Einfassung auf der 
Grabstätte aufzustellen.

2. Werkstattbezeichnungen sind nur an der Seite oder 
der Rückseite des Grabmales in unauffälliger Weise 
gestattet.

3. Damit eine einheitliche Raumwirkung der Grabfel-
der erreicht wird, sind die Grabmale in der Regel un-
ter Augenhöhe zu halten.

4. Kunststeine sind auf ihrer Oberfläche steinmetzmä-
ßig zu behandeln.

5. Nicht gestattet sind:
 a) Grabmale aus gegossener oder nicht gemäß Nr. 4 

behandelten Zementmasse,
 b) Grabmale aus Terrazzo, Glas, Porzellan, Emaille, 

Blech oder ähnlichem Material,
 c) das Anstreichen von Grabmalen.
6. Für die Gräber ohne Pflegeverpflichtung (Rasengrä-

ber) werden von der Friedhofsverwaltung die Grab-
platten bestellt und gelegt.

Zusatz für den Kirchhof Jeinsen (Alter Friedhof)

1. Das Gedenkschild bei einer Urnenbestattung auf ei-
ner Urnen-Baumwahlgrabstätte wird von der Fried-
hofsverwaltung gestellt und am dafür vorgesehenen 
Ort angebracht.

Zusatz für den Friedhof Vardegötzen

1. Alle Grabstätten sind mit einer Tiefe von 1,50 m gärt-
nerisch zu gestalten. Dieses Maß gilt von der Vorder-
kante des Grabsteines aus.

 Die Breite der gärtnerischen Anlage auf einer Grab-
stätte richtet sich nach der Anzahl der nebeneinander 
liegenden Grabstellen. 

 Sie beträgt 1,00 m pro Grabstelle.
2. Wenn von der Grabstätte erst eine Grabstelle belegt 

ist, so ist doch die gesamte Grabstätte als ganzes Beet 
anzulegen und zu bepflanzen.
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